
Als Versicherungsnehmer sind Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls verpflichtet, jede Aus-

kunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer Lei-

stungspflicht erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit). Ihre Auskünfte müssen wahrheitsgemäß 

und fristgerecht sein. Sie müssen uns die sachgerechte Prüfung unserer Leistungspflicht er-

möglichen. Hierzu müssen Sie alles Ihnen zur Sachverhaltsaufklärung Zumutbare unternehmen 

(Aufklärungsobliegenheit). Soweit zumutbar, können wir verlangen, dass Sie uns Belege fristge-

recht vorlegen.

Leistungsfreiheit
Verletzen Sie diese Obliegenheiten vorsätzlich, verlieren Sie Ihren Anspruch auf Leistung. Verletzen 

Sie diese Obliegenheiten grob fahrlässig, können wir unsere Leistung kürzen. Diese Kürzung rich-

tet sich im Verhältnis nach der Schwere Ihres Verschuldens. Dies kann sogar dazu führen, dass Sie 

Ihren Anspruch vollständig verlieren. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die 

Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.

Wir bleiben jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob 

fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 

Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-Pflicht ursächlich war.

Verletzen Sie die Obliegenheit arglistig, werden wir in jedem Fall leistungsfrei.

Hinweis
Steht die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zu, ist auch dieser zur Auskunft, 

Aufklärung und Vorlage von Belegen verpflichtet.
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